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(54) Schalldämpfer

(57) Ein Schalldämpfer (10), insbesondere Nach-
schalldämpfer, für eine Abgasanlage einer Brennkraft-
maschine, insbesondere Kraftfahrzeugmotor, umfasst
ein einen Mantel (14) und zwei Stirnwände (16,18) auf-
weisendes, mit wenigstens einer Abgaseintrittsöffnung
und wenigstens einer Abgasaustrittsöffnung versehenes
Gehäuse (12) und zumindest im Wesentlichen im Ge-
häuse (12) untergebrachte Schalldämpferelemente. Die
zumindest im Wesentlichen im Gehäuse untergebrach-
ten Schalldämpferelemente umfassen ein Eintritts- oder

Austrittsrohrstück (24), das mit einem ersten Ende in ei-
ner mantelseitigen Abgaseintritts- bzw. Abgasaustritts-
öffnung des Gehäuses (12) mündet oder sich durch diese
nach außen erstreckt. Die Abgaseintritts- bzw. Abgas-
austrittsöffnung ist in einer getrennt vom Mantel (14) ge-
fertigten, anschließend mit diesem verbindbaren Ver-
schlussplatte (26) vorgesehen, durch die eine im Mantel
(14) vorgesehene, in eine Mantelstirnseite mündende
Aussparung (28) verschließbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Schall-
dämpfer, insbesondere Nachschalldämpfer, für eine Ab-
gasanlage einer Brennkraftmaschine, insbesondere
Kraftfahrzeugmotor, mit einem einen Mantel und zwei
Stirnwände umfassenden, wenigstens eine Abgasein-
trittöffnung und wenigstens eine Abgasaustrittsöffnung
aufweisenden Gehäuse und zumindest im Wesentlichen
im Gehäuse untergebrachten Schalldämpferelementen.
Sie betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung eines sol-
chen Schalldämpfers.
[0002] Derartige Schalldämpfer werden insbesondere
in Kraftfahrzeugen serienmäßig eingesetzt, um den vom
Fahrzeugmotor erzeugten Geräuschpegel zu reduzie-
ren. Um die im Gehäuse unterzubringenden Schall-
dämpferelemente bezüglich des Mantels zu fixieren,
wurde bisher eine Hülse in den Mantel eingesteckt und
eine Verschweißung innerhalb des Mantels vorgenom-
men. Insbesondere bei einem quer zur Fahrtrichtung des
betreffenden Kraftfahrzeugs vorgesehenen Einbau des
Schalldämpfers ist ein solches Verschweißen innerhalb
des Mantels jedoch zumindest schwierig.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen verbesserten Schalldämpfer der eingangs genann-
ten Art anzugeben, der insbesondere auch bei einem
Quereinbau möglichst einfach montierbar ist.
[0004] Bezüglich des Schalldämpfers wird diese Auf-
gabe erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die zumin-
dest im Wesentlichen im Gehäuse untergebrachten
Schalldämpferelemente ein Eintritts- oder Austrittsrohr-
stück umfassen, das mit einem ersten Ende in einer man-
telseitigen Abgaseintritts- bzw. Abgasaustrittsöffnung
des Gehäuses mündet oder sich durch diese nach außen
erstreckt, und dass diese Abgaseintritts- bzw. Abgasaus-
trittsöffnung in einer getrennt vom Mantel gefertigten, an-
schließend mit diesem verbindbaren Verschlussplatte
vorgesehen ist, durch die eine im Mantel vorgesehene,
in eine Mantelstirnseite mündende Aussparung ver-
schließbar ist.
[0005] Aufgrund dieser Ausbildung ist der Schall-
dämpfer insbesondere auch für einen Quereinbau im be-
treffenden Kraftfahrzeug geeignet. Während die wenig-
stens eine Abgaseintritts- oder Abgasaustrittsöffnung
mantelseitig vorgesehen ist, kann die wenigstens eine
Abgasaustritts- bzw. Abgaseintrittsöffnung insbesonde-
re an wenigstens einer der beiden Stirnseiten vorgese-
hen sein. Indem der Mantel mit einer in eine Mantelstirn-
seite mündenden Aussparung versehen ist, können die
zumindest im Wesentlichen im Gehäuse unterzubringen-
den Schalldämpferelemente einschließlich des Eintritts-
bzw. Austrittsrohrstücks von der betreffenden Mantel-
stirnseite her in den Mantel eingeschoben werden. Dabei
können diese Schalldämpferelemente bereits zuvor fest
miteinander verbunden, beispielsweise verschweißt
werden. Ein Verschweißen innerhalb des Mantels ist so-
mit nicht erforderlich. Die im Mantel vorgesehene Aus-
sparung kann anschließend durch die getrennt vom Man-

tel gefertigte, mit der Abgaseintritts- bzw. Abgasaustritts-
öffnung versehene Verschlussplatte verschlossen wer-
den.
[0006] Gemäß einer bevorzugten praktischen Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Schalldämpfers sind
die zumindest im Wesentlichen im Gehäuse unterzubrin-
genden Schalldämpferelemente einschließlich des Ein-
tritts- bzw. Austrittsrohrstücks als getrennt vom Mantel
vorgefertigter, insbesondere formstabiler Einsatz ausge-
führt. Dieser die zumindest im Wesentlichen im Gehäuse
unterzubringenden Schalldämpferelemente umfassen-
de Einsatz kann dann von der an die Aussparung an-
grenzenden, anschließend durch eine erste Stirnwand
verschließbaren Mantelstirnseite her in Längsrichtung
des Gehäuses in den Mantel eingeschoben werden.
[0007] Bevorzugt umfasst der getrennt vom Mantel
vorgefertigte Einsatz ein im Schiebesitz in den Mantel
einsetzbares Stützelement, mit dem das Eintritts- bzw.
Austrittsrohrstück fest verbunden ist. Das Eintritts- bzw.
Austrittsrohrstück kann also im Voraus fest mit diesem
Stützelement verbunden werden. Ein Verschweißen in-
nerhalb des Mantels ist somit nicht mehr erforderlich.
[0008] Vorteilhafterweise ist das Eintritts- bzw. Aus-
trittsrohrstück über die Verschlussplatte mit dem Mantel
verbindbar. Dabei ist vorteilhafterweise der Einsatz über
die Verbindung des Eintrittsrohrstücks mit der Verschlus-
splatte und die Verbindung der Verschlussplatte mit dem
Mantel im Mantel fixierbar. Die Verschlussplatte kann be-
reits zuvor oder erst nach dem Einbringen des Einsatzes
fest mit dem Eintritts- bzw. Austrittsrohrstück verbunden,
insbesondere verschweißt werden. Die Verschlussplatte
kann anschließend mit dem Mantel fest verbunden, ins-
besondere wieder verschweißt werden.
[0009] Ein Verschweißen innerhalb des Mantels ist so-
mit nicht mehr erforderlich.
[0010] Der Mantel kann insbesondere längs gefalzt
und/oder geschweißt sein.
[0011] Bevorzugt wird auch zumindest die erste Stirn-
wand anschließend, d.h. nach dem Einsetzen der Schall-
dämpferelemente bzw. des diese umfassenden Einsat-
zes in den Mantel, mit dem Mantel verschweißt. Es kann
somit alles in Einem verschweißt werden. So können
nunmehr alle Schweißnähte durch einen einzigen Robo-
ter in einem einzigen Arbeitsgang hergestellt werden,
was eine besonders kostengünstige Herstellung oder
Montage mit sich bringt.
[0012] Die Verschlussplatte kann größer als die Aus-
sparung ausgeführt sein, wodurch ein optimales Ver-
schließen der Aussparung gewährleistet ist und die Sta-
bilität erhöht wird.
[0013] Die Verschlussplatte kann insbesondere auch
dicker als der Mantel ausgeführt sein, wodurch vor allem
wieder eine höhere Stabilität erreicht wird. Zudem kann
dadurch der Mantel wesentlich dünnwandiger ausgebil-
det sein, womit Gewicht eingespart wird.
[0014] Insbesondere in dem Fall, dass sich das betref-
fende Ende des Eintritts- bzw. Austrittsrohrstücks durch
die in der Verschlussplatte vorgesehene Abgaseintritts-
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bzw. Abgasaustrittsöffnung nach außen erstreckt, ist es
auch von Vorteil, wenn die Verschlussplatte mit einem
Kragen versehen ist. Dabei kann dieser Kragen zumin-
dest einen Teil des sich nach außen erstreckenden En-
des des Eintritts- bzw. Austrittsrohrstücks umschließen,
wodurch sich insbesondere wieder eine höhere Stabilität
ergibt. Grundsätzlich ist ein solcher Kragen jedoch auch
dann denkbar, wenn das Eintritts- bzw. Austrittsrohrstück
in die in der Verschlussplatte vorgesehene Gaseintritts-
bzw. Gasaustrittsöffnung mündet.
[0015] Der Einsatz kann außer dem Eintritts- bzw. Aus-
trittsrohrstück insbesondere auch ein oder mehrere wei-
tere fest mit dem Stützelement verbundene Rohrstücke
umfassen.
[0016] Gemäß einer zweckmäßigen praktischen Aus-
führungsform ist zwischen dem Stützelement und der der
Verschlussplatte benachbarten ersten Stirnwand eine
erste Kammer, insbesondere Reflexionskammer, und
zwischen dem Stützelement und der zweiten Stirnwand
eine zweite Kammer, insbesondere Resonanzkammer,
gebildet.
[0017] Von Vorteil ist insbesondere auch, wenn das
Stützelement zwei in Gehäuselängsrichtung einen Ab-
stand voneinander aufweisende Trennwände umfasst,
zwischen denen eine dritte Kammer gebildet ist, bei der
es sich insbesondere um eine Absorptionskammer han-
deln kann.
[0018] Die zwischen der ersten und der dritten Kam-
mer vorgesehene Trennwand weist bevorzugt eine Per-
forierung auf, über die die erste Kammer mit der dritten
Kammer in Verbindung steht.
[0019] Dagegen ist die zwischen der zweiten und der
dritten Kammer vorgesehene Trennwand bevorzugt
nicht perforiert.
[0020] Das Eintritts- bzw. Austrittsrohrstück kann ins-
besondere eine Perforierung aufweisen, über die es an
die erste Kammer angeschlossen ist.
[0021] Bevorzugt umfasst der Einsatz ein oder meh-
rere weitere fest mit dem Stützelement verbundene
Rohrstücke, die jeweils über eine Perforierung an die er-
ste Kammer angeschlossen sind, sich durch das Stütz-
element bzw. die dritte Kammer sowie durch die zweite
Kammer hindurch erstrecken und jeweils in einer in der
zweiten Stirnwand vorgesehenen Gasaustritts- bzw.
Gaseintrittsöffnung münden. Dabei können eine, zwei
oder auch mehrere solche, jeweils in eine in der zweiten
Stirnwand vorgesehene Gasaustritts- bzw. Gaseintritts-
öffnung mündende Rohrstücke vorgesehen sein.
[0022] Grundsätzlich sind jedoch auch ein oder meh-
rere weitere fest mit dem Stützelement verbundene
Rohrstücke denkbar, die jeweils in einer in der ersten
Stirnwand vorgesehenen Gasaustritts- bzw. Gasein-
trittsöffnung münden.
[0023] Das Eintritts- bzw. Austrittsrohrstück kann das
Stützelement bzw. die dritte Kammer durchsetzen und
mit seinem zweiten Ende in die zweite Kammer münden.
[0024] Gemäß einer bevorzugten praktischen Ausfüh-
rungsform umfasst der Einsatz ein Resonanzrohrstück,

das mit einem Ende in das zweite Ende des Eintritts-
bzw. Austrittsrohrstücks eingesetzt und mit seinem an-
deren Ende in die als Resonanzkammer ausgebildete
zweite Kammer mündet. Dabei kann der Querschnitt des
Resonanzrohrstücks insbesondere kleiner als der Quer-
schnitt des Eintritts- bzw. Austrittsrohrstücks sein.
[0025] Das Resonanzrohrstück kann in der zweiten
Kammer über wenigstens ein Verbindungselement an
wenigstens einem in eine Gasaustritts- oder Gaseintritts-
öffnung mündenden Rohrstück abgestützt sein. Durch
diese Abstützung und insbesondere dadurch, dass das
Resonanzrohrstück beispielsweise durch eine in der be-
nachbarten Trennwand vorgesehene Öffnung hindurch-
geführt ist, ist auch dieses Resonanzrohrstück wieder
bezüglich des Stützelements festgelegt.
[0026] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstel-
lung eines erfindungsgemäßen Schalldämpfers ist da-
durch gekennzeichnet, dass die zumindest im We-
sentlichen im Gehäuse unterzubringenden Schalldämp-
ferelemente einschließlich des Eintritts- bzw. Austritts-
rohrstücks als insbesondere formstabiler Einsatz ge-
trennt vom Mantel vorgefertigt werden, dass der Mantel
mit einer in eine Mantelstirnseite mündenden Ausspa-
rung gefertigt wird, dass eine die Abgaseintritts- bzw. Ab-
gasaustrittsöffnung aufweisende Verschlussplatte ge-
trennt vom Mantel gefertigt wird, dass der Einsatz von
einer an die Aussparung angrenzenden, anschließend
durch eine Stirnwand verschließbaren Mantelstirnseite
her in Längsrichtung des Gehäuses in den Mantel ein-
geschoben wird und dass die im Mantel vorgesehene
Aussparung anschließend durch die die Abgaseintritts-
öffnung aufweisende Verschlussplatte verschlossen
wird, wobei die Verschlussplatte mit dem Mantel verbun-
den, insbesondere verschweißt wird. Die Verschlussplat-
te kann bereits im Voraus oder auch erst nach dem Ein-
bringen des Einsatzes mit dem in die Abgaseintritts- bzw.
Abgasaustrittsöffnung mündenden bzw. sich durch diese
hindurch nach außen erstreckenden Ende des Eintritts-
bzw. Austrittsrohrstücks verbunden, insbesondere ver-
schweißt werden.
[0027] Der erfindungsgemäße Schalldämpfer kann
grundsätzlich sowohl als Vor-, Haupt- oder als Nach-
schalldämpfer eingesetzt werden. Bevorzugt ist jedoch
der Einsatz als Nachschalldämpfer.
[0028] Der erfindungsgemäße Schalldämpfer ist ins-
besondere für einen Quereinbau geeignet. Ein Austritt
ist auf einer oder auf beiden Stirnseiten denkbar.
[0029] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeich-
nung näher erläutert; in dieser zeigen:

Fig. 1 eine schematische Längsschnittdarstellung ei-
ner beispielhaften Ausführungsform eines
Schalldämpfers,

Fig. 2 eine schematische Längsschnittdarstellung
des um 90° um seine Längsachse gedrehten
Schalldämpfers,
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Fig. 3 eine schematische Stirnansicht des Schall-
dämpfers, bei der die Gasaustrittsöffnungen zu
erkennen sind,

Fig. 4 eine schematische Querschnittsdarstellung
des Schalldämpfers, geschnitten entlang der
Linie C-C der Fig. 1,

Fig. 5 eine schematische Querschnittsdarstellung
des Schalldämpfers geschnitten, entlang der
Linie A-A der Fig. 2, und

Fig. 6 eine schematische Querschnittsdarstellung
des Schalldämpfers, geschnitten entlang der
Linie B-B der Fig. 2.

[0030] Fig. 1 zeigt in schematischer Längsschnittdar-
stellung eine beispielhafte Ausführungsform eines
Schalldämpfers 10, insbesondere Nachschalldämpfers,
für eine Abgasanlage einer Brennkraftmaschine, insbe-
sondere Kraftfahrzeugmotor. Der Schalldämpfer kann
grundsätzlich sowohl als Vor-, Haupt- oder als Nach-
schalldämpfer eingesetzt werden. Bevorzugt ist jedoch
der Einsatz als Nachschalldämpfer.
[0031] Fig. 2 zeigt in schematischer Längsschnittdar-
stellung den um 90° um seine Längsachse gedrehten
Schalldämpfer 10.
[0032] Der Schalldämpfer 10 besitzt ein Gehäuse 12,
das einen Mantel 14 und zwei Stirnwände 16, 18 umfasst
und wenigstens eine Abgaseintrittsöffnung 20 sowie we-
nigstens eine Abgasaustrittsöffnung 22, 22’ aufweist.
Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel sind eine Ab-
gaseintrittsöffnung 20 sowie zwei Abgasaustrittsöffnun-
gen 22, 22’ vorgesehen. Der Schalldämpfer 10 umfasst
zudem zumindest im Wesentlichen im Gehäuse 12 un-
tergebrachte, weiter unten näher beschriebene Schall-
dämpferelemente.
[0033] Wie anhand der Fig. 1 und 2 zu erkennen ist,
umfassen die zumindest im Wesentlichen im Gehäuse
12 unterzubringenden Schalldämpferelemente unter an-
derem ein Eintrittsrohrstück 24, das mit einem ersten En-
de in einer mantelseitigen Abgaseintrittsöffnung 20 des
Gehäuses 12 mündet oder, wie beim vorliegenden Aus-
führungsbeispiel, sich durch diese nach außen erstreckt.
Dabei ist diese Abgaseintrittsöffnung 20 in einer getrennt
vom Mantel 14 gefertigten, anschließend mit diesem ver-
bindbaren Verschlussplatte 26 vorgesehen, durch die ei-
ne im Mantel 14 vorgesehene Aussparung 28 nachträg-
lich verschließbar ist, die in eine Mantelstirnseite, in den
Fig. 1 und 2 die linke Mantelstirnseite, mündet.
[0034] Die zumindest im Wesentlichen im Gehäuse 12
unterzubringenden Schalldämpferelemente ein-
schließlich des Eintrittsrohrstücks 24 sind bevorzugt als
getrennt vom Mantel 14 vorgefertigter, insbesondere
formstabiler Einsatz 30 ausgeführt. Dabei ist dieser die
zumindest im Wesentlichen im Gehäuse 12 unterzubrin-
genden Schalldämpferelemente einschließlich das Ein-
trittrohrstück 24 umfassende Einsatz 30 von der an die

Aussparung 28 angrenzenden, anschließend durch eine
erste Stirnwand 16 verschließbaren Mantelstirnseite her
in Längsrichtung L des Gehäuses 12 in den Mantel 14
einschiebbar.
[0035] Wie anhand der Fig. 1 und 2 zu erkennen ist,
umfasst der getrennt vom Mantel 14 vorgefertigte Einsatz
30 ein im Schiebesitz in den Mantel 14 einsetzbares Stüt-
zelement 32, mit dem das Eintrittsrohrstück 24 von vorn-
herein fest verbunden sein kann. Der Einsatz 30 kann
also mit dem fest mit dem Stützelement 32 verbundenen
Eintrittsrohrstück 24 vorgefertigt und anschließend als
formstabile Einheit in den Mantel 14 eingeschoben wer-
den.
[0036] Anschließend ist das Eintrittsrohrstück 24 über
die Verschlussplatte 26 mit dem Mantel 14 verbindbar.
[0037] Der Einsatz 30 ist hierbei über die Verbindung
des Eintrittsrohrstücks 24 mit der Verschlussplatte 26
und die Verbindung der Verschlussplatte 26 mit dem
Mantel 14 im Mantel 14 fixierbar.
[0038] Dabei kann das Eintrittsrohr 24 bereits vorab
oder erst nach dem Einbringen des Einsatzes mit der
Verschlussplatte 26 verbunden, insbesondere ver-
schweißt werden. Die Verschlussplatte 26 wird nach dem
Einbringen des Einsatzes in den Mantel 14 mit diesem
verbunden, insbesondere wieder verschweißt.
[0039] Der Mantel 14 kann insbesondere längs gefalzt
und/oder geschweißt sein.
[0040] Zudem kann auch zumindest die erste Stirn-
wand 16 nach dem Einschieben des Einsatzes 30 mit
dem Mantel 14 verschweißt werden. Grundsätzlich kann
auch die zweite Stirnwand 18 mit dem Mantel 14 wieder
verschweißt sein.
[0041] Der getrennt zum Mantel 14 vorgefertigte Ein-
satz 30 kann also von der einen Stirnseite her in den
Mantel 14 eingeschoben oder eingefügt werden. Dies ist
dadurch möglichst, dass der Mantel 14 mit einer Ausspa-
rung 26 versehen ist, die in die betreffende Stirnseite
mündet und erst nachträglich durch die die Abgasein-
trittsöffnung 20 aufweisende Verschlussplatte 26 ver-
schlossen wird. Das in die Gaseintrittsöffnung 20 mün-
dende bzw. durch diese hindurch sich nach außen er-
streckende Eintrittsrohrstück 24 kann somit von vorn her-
ein fest mit dem Stützelement 32 verbunden sein, wo-
durch ein nachträgliches Schweißen innerhalb des Man-
tels 14 entfällt. Es kann nunmehr alles gemeinsam ge-
schweißt werden. Aufgrund des mantelseitigen Eintritts
des Abgases ist ein Quereinbau des Schalldämpfers 10
im betreffenden Kraftfahrzeug möglich.
[0042] Die Verschlussplatte 26 kann insbesondere
auch größer als die Aussparung 28 ausgeführt sein, wo-
durch ein sicheres Verschließen der Aussparung 28 ge-
währleistet ist und die Stabilität erhöht wird.
[0043] Die Verschlussplatte 26 kann insbesondere
auch dicker als der Mantel 14 ausgeführt sein, wodurch
die Stabilität weiter erhöht wird.
[0044] Denkbar ist insbesondere auch eine solche
Ausführung, bei der die Verschlussplatte 26 mit einem
Kragen 34 (vgl. insbesondere Fig. 4) versehen ist. Er-
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streckt sich das Eintrittsrohrstücks 24 durch die Ab-
gaseintrittsöffnung 20 wie beim vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel nach außen, so kann dieser Kragen 34 zu-
mindest einen Teil des sich durch die Abgaseintrittsöff-
nung 20 nach außen erstreckenden Endes des Eintritts-
rohrstücks 24 umschließen. Grundsätzlich ist ein solcher
Kragen jedoch auch dann denkbar, wenn das Eintritts-
rohrstücks 24 in der Abgaseintrittsöffnung 20 mündet.
[0045] Wie anhand der Fig. 1 und 2 zu erkennen ist,
kann der Einsatz 30 außer dem Eintrittsrohrstück 24 ein
oder mehrere weitere, insbesondere fest mit dem Stütz-
element 30 verbundene, weiter unten näher beschriebe-
ne Rohrstücke umfassen.
[0046] Zwischen dem Stützelement 30 und der der
Verschlussplatte 26 benachbarten ersten Stirnwand 16
kann eine erste Kammer 36, insbesondere Reflexions-
kammer, und zwischen dem Stützelement 30 und der
zweiten Stirnwand 18 eine zweite Kammer 38, insbeson-
dere Resonanzkammer, gebildet sein.
[0047] Zudem kann das Stützelement 30 insbesonde-
re zwei in Gehäuselängsrichtung L einen Abstand von-
einander aufweisende Trennwände oder Innenböden 40,
42 umfassen, zwischen den eine dritte Kammer 44, ins-
besondere Absorptionskammer, gebildet ist.
[0048] Die zwischen der ersten und der dritten Kam-
mer 36 bzw. 44 vorgesehene Trennwand 40 weist im
vorliegenden Fall eine Perforierung 46 (vgl. insbesonde-
re Fig. 5) auf, über die die erste Kammer 36 mit der dritten
Kammer 44 in Verbindung steht. Dagegen ist die zwi-
schen der zweiten und der dritten Kammer 38 bzw. 44
vorgesehene Trennwand 42 nicht perforiert.
[0049] Das Eintrittsrohrstück 24 kann eine Perforie-
rung 48 aufweisen, über die es an die erste Kammer 36
angeschlossen ist.
[0050] Der Einsatz 30 kann ein oder mehrere weitere,
insbesondere fest mit dem Stützelement 32 verbundene
Rohrstücke 50, 50’ umfassen, die jeweils über eine Per-
forierung 52 an die erste Kammer 36 angeschlossen
sind, sich durch das Stützelement 32 bzw. die dritte Kam-
mer 44 sowie durch die zweite Kammer 38 hindurch er-
strecken und jeweils in einer in der zweiten Stirnwand 18
vorgesehenen Gasaustrittsöffnung 22 bzw. 22’ münden.
Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel sind zwei solche
Rohrstücke 50, 50’ vorgesehen. Grundsätzlich kann je-
doch auch nur ein solches in eine Gasaustrittsöffnung
mündendes weiteres Rohrstück vorgesehen sein. Zu-
dem können grundsätzlich auch mehr als zwei solche
jeweils in eine Gasaustrittsöffnung mündende weitere
Rohrstücke vorgesehen sein.
[0051] Das Eintrittsrohrstück kann das Stützelement
32 bzw. die dritte Kammer 44 durchsetzen und mit sei-
nem zweiten Ende in die zweite Kammer 38 münden,
wie dies beim vorliegenden Ausführungsbeispiel der Fall
ist.
[0052] Der Einsatz 30 kann zudem ein Resonanzrohr-
stück 54 umfassen, das mit einem Ende in das zweite
Ende des Eintrittsrohrstücks 24 eingesetzt und mit sei-
nem anderen Ende in die vorzugsweise als Resonanz-

kammer ausgebildete zweite Kammer 38 mündet.
[0053] Wie insbesondere anhand der Fig. 1 zu erken-
nen ist, kann dieses Resonanzrohrstück 54 in der zwei-
ten Kammer 38 über wenigstens ein Verbindungsele-
ment 56 an wenigstens einem in eine Gasaustrittsöff-
nung 22, 22’ mündenden Rohrstück 50, 50’ abgestützt
sein.
[0054] Wie ebenfalls wieder anhand der Fig. 1 zu er-
kennen ist, besitzt das Resonanzrohrstück 54 einen klei-
neren Querschnitt als das Eintrittsrohrstück 24. Es tritt
durch eine in der Trennwand 42 vorgesehene Öffnung
58 hindurch in das Eintrittsrohrstück 24. Das Resonanz-
rohrstück 24 ist somit einerseits in der in der Trennwand
42 vorgesehenen Öffnung 58 gehalten und andererseits
über das Verbindungselement 56 an wenigstens einem
der Rohrstücke 50, 50’ abgestützt, wodurch es wieder
bezüglich des Stützelements 32 fixiert .
[0055] Fig. 3 zeigt den Schalldämpfer 10 in einer sche-
matischen Stirnansicht, in der die beiden Abgasaustritts-
öffnungen 22, 22’ zu erkennen sind, in die jeweils eines
der beiden Rohrstücke 50, 50’ mündet.
[0056] In der Fig. 3 ist unter anderem auch die Stelle
60 zuerkennen, an der der Mantel 14 längs gefalzt ist
und/oder geschweißt wird.
[0057] Fig. 4 zeigt eine schematische Querschnitts-
darstellung des Schalldämpfers 10, geschnitten entlang
der Linie C-C der Fig. 1. Wie insbesondere anhand dieser
Fig. 4 zu erkennen ist, kann die Verschlussplatte 26 nicht
nur gegenüber der Aussparung 28 vergrößert sein, son-
dern beispielsweise auch mit einem Kragen 34 versehen
sein, der zumindest einen Teil des sich hier beispielswei-
se durch die Abgaseintrittsöffnung 20 nach außen er-
streckenden Endes des Eintrittsrohrstücks 24 um-
schließt. Wie bereits erwähnt, ist ein solcher Kragen 34
jedoch grundsätzlich auch dann denkbar, wenn das Ein-
trittsrohrstück 24 in die Abgaseintrittsöffnung 20 mündet.
[0058] Fig. 5 zeigt eine weitere schematische Quer-
schnittsdarstellung des Schalldämpfers 10, geschnitten
entlang der Linie A-A der Fig. 2. Dabei ist außer dem
Eintrittsrohrstück 24 und den beiden Rohrstücken 50, 50’
insbesondere auch die Perforierung 46 der Trennwand
40 zu erkennen.
[0059] Fig. 6 zeigt eine weitere schematische Quer-
schnittsdarstellung des Schalldämpfers 10, geschnitten
entlang der Linie B-B der Fig. 2. Anhand dieser Fig. 6 ist
insbesondere zu erkennen, dass die zwischen der zwei-
ten Kammer 38 und der dritten Kammer 44 vorgesehene
Trennwand 42 ohne Perforierung ausgeführt ist. Über-
dies sind in dieser Darstellung auch wieder das Eintritts-
rohrstück 24 und die beiden Rohrstücke 50, 50’ zu er-
kennen. Das Stützelement 32 kann einen insbesondere
aus schallabsorbierendem Material bestehenden Form-
teil 62 umfassen.
[0060] Der erfindungsgemäße Schalldämpfer ist ins-
besondere dadurch herstellbar oder montierbar, dass die
zumindest im Wesentlichen im Gehäuse 12 unterzubrin-
genden Schalldämpferelemente einschließlich des Ein-
trittsrohrstücks 24 als insbesondere formstabiler Einsatz
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30 getrennt vom Mantel 14 vorgefertigt werden, dass der
Mantel 14 mit einer in eine Mantelstirnseite mündenden
Aussparung 28 gefertigt wird, dass eine die Abgasein-
trittsöffnung 20 aufweisende Verschlussplatte 26 ge-
trennt vom Mantel 14 gefertigt wird, dass der Einsatz 30
von einer an die Aussparung 28 angrenzenden, anschlie-
ßend durch eine Stirnwand 16 verschließbaren Mantel-
seite her in Längsrichtung L des Gehäuses 12 in den
Mantel 14 eingeschoben wird und dass die im Mantel 14
vorgesehene Aussparung 28 anschließend durch die die
Abgaseintrittsöffnung 20 aufweisende Verschlussplatte
26 verschlossen wird, wobei die Verschlussplatte 26 mit
dem Mantel 14 verbunden, insbesondere verschweißt
wird. Das in die Abgaseintrittsöffnung 20 mündende bzw.
sich durch diese hindurch nach außen erstreckende En-
de des Eintrittsrohrstücks 24 kann nach dem Einbringen
des Einsatzes mit der Verschlussplatte 26 verbunden,
insbesondere verschweißt werden. Grundsätzlich ist es
zwar auch denkbar, die Verschlussplatte schon vorab
mit dem betreffenden Ende des Eintrittsrohrstückes zu
verbinden. Bevorzugt ist jedoch ein Verbinden nach dem
Einbringen des Einsatzes in den Mantel.
[0061] Wie anhand der Figuren 1 und 2 zu erkennen
ist, kann das Eintrittsrohrstück 24 insbesondere einen
sich allgemein in Längsrichtung L des Gehäuses 12 er-
streckenden Abschnitt sowie einen zur Mantelseite hin
abgebogenen Abschnitt umfassen.
[0062] Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel han-
delt es sich bei dem über die Verschlussplatte 26 mit
dem Mantel 14 zu verbindenden Rohrstück 24 um ein
Eintrittsrohstück. Grundsätzlich ist jedoch beispielswei-
se auch eine solche Ausführung des erfindungsgemä-
ßen Schalldämpfers 10 möglich, bei der dieses Rohr-
stück 24 ein Eintrittsrohstück bildet. Die Abgaseintritts-
öffnung 20 wird dann entsprechend zur Abgasaustritts-
öffnung, während die Abgasaustrittsöffnungen 22, 22’
entsprechend zu Abgaseintrittsöffnungen werden.

Bezugszeichenliste

[0063]

10 Schalldämpfer
12 Gehäuse
14 Mantel
16 erste Stirnwand
18 zweite Stirnwand
20 Abgaseintrittsöffnung
22 Abgasaustrittsöffnung
22’ Abgasaustrittsöffnung
24 Eintrittsrohrstück
26 Verschlussplatte
28 Aussparung
30 Einsatz
32 Stützelement
34 Kragen
36 erste Kammer
38 zweiter Kammer

40 Trennwand, Innenboden
42 Trennwand, Innenboden
44 dritte Kammer
46 Perforierung
48 Perforierung
50 Rohrstück
50’ Rohrstück
52 Perforierung
54 Resonanzrohrstück
56 Verbindungselement
58 Öffnung
60 Falzstelle

62 Formteil

L Längsrichtung

Patentansprüche

1. Schalldämpfer (10), insbesondere Nachschall-
dämpfer, für eine Abgasanlage einer Brennkraftma-
schine, insbesondere Kraftfahrzeugmotor, mit ei-
nem einen Mantel (14) und zwei Stirnwände (16, 18)
umfassenden, wenigstens eine Abgaseintrittöffnung
und wenigstens eine Abgasaustrittsöffnung aufwei-
senden Gehäuse (12) und zumindest im Wesentli-
chen im Gehäuse (12) untergebrachten Schall-
dämpferelementen,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zumindest im Wesentlichen im Gehäuse
(12) untergebrachten Schalldämpferelemente ein
Eintritts- oder Austrittsrohrstück (24) umfassen, das
mit einem ersten Ende in einer mantelseitigen Ab-
gaseintritts- bzw. Abgasaustrittsöffnung (20) des
Gehäuses (12) mündet oder sich durch diese nach
außen erstreckt, und dass diese Abgaseintritts- bzw.
Abgasaustrittsöffnung (20) in einer getrennt vom
Mantel (14) gefertigten, anschließend mit diesem
verbindbaren Verschlussplatte (26) vorgesehen ist,
durch die eine im Mantel (14) vorgesehene, in eine
Mantelstirnseite mündende Aussparung (28) ver-
schließbar ist.

2. Schalldämpfer nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zumindest im Wesentlichen im Gehäuse
(12) untergebrachten Schalldämpferelemente ein-
schließlich des Eintritts- bzw. Austrittsrohrstücks
(24) als getrennt vom Mantel (14) vorgefertigter, ins-
besondere formstabiler Einsatz ausgeführt sind,
wobei vorzugsweise der die zumindest im Wesent-
lichen im Gehäuse (12) unterzubringenden Schall-
dämpferelemente umfassende Einsatz (30) von der
an die Aussparung (28) angrenzenden, anschlie-
ßend durch eine erste Stirnwand (16) verschließba-
ren Mantelstirnseite her in Längsrichtung (L) des Ge-
häuses (12) in den Mantel (14) einschiebbar ist und/
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oder der getrennt vom Mantel (14) vorgefertigte Ein-
satz (30) ein im Schiebesitz in den Mantel (14) ein-
setzbares Stützelement (32) umfasst, mit dem das
Eintritts- bzw. Austrittsrohrstück (24) fest verbunden
ist.

3. Schalldämpfer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Eintritts- bzw. Austrittsrohrstück (24) über
die Verschlussplatte (26) mit dem Mantel verbindbar
ist,
wobei vorzugsweise der Einsatz (30) über die Ver-
bindung des Eintritts- bzw. Austrittsrohrstücks (24)
mit der Verschlussplatte (26) und die Verbindung der
Verschlussplatte (26) mit dem Mantel (14) im Mantel
(14) fixierbar ist.

4. Schalldämpfer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Eintritts- bzw. Austrittsrohrstück (24) mit
der Verschlussplatte (26) verschweißt ist und/oder
dass die Verschlussplatte (26) mit dem Mantel (14)
verschweißt ist.

5. Schalldämpfer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Mantel (14) längs gefalzt und/oder ge-
schweißt ist.

6. Schalldämpfer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest die erste Stirnwand (16) mit dem
Mantel (14) verschweißt ist.

7. Schalldämpfer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verschlussplatte (26) größer als die Aus-
sparung (28) ausgeführt ist und/oder dass die Ver-
schlussplatte (26) dicker als der Mantel (12) ausge-
führt ist.

8. Schalldämpfer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verschlussplatte (26) mit einem Kragen
(34) versehen ist,
wobei der Kragen (34) vorzugsweise zumindest ei-
nen Teil des sich durch die Abgaseintritts- bzw. Ab-
gasaustrittsöffnung (20) nach außen erstreckenden
Endes des Eintritts- bzw. Austrittsrohrstücks (24)
umschließt und/oder dass der Einsatz (30) außer
dem Eintritts- bzw. Austrittsrohrstück (24) ein oder
mehrere weitere fest mit dem Stützelement (30) ver-

bundene Rohrstücke umfasst.

9. Schalldämpfer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem Stützelement (30) und der der
Verschlussplatte (26) benachbarten ersten Stirn-
wand (16) eine erste Kammer (36), insbesondere
Reflexionskammer, und zwischen dem Stützele-
ment (30) und der zweiten Stirnwand (18) eine zwei-
te Kammer (38), insbesondere Resonanzkammer,
gebildet ist,
wobei vorzugsweise das Stützelement (30) zwei in
Gehäuselängsrichtung (L) einen Abstand voneinan-
der aufweisende Trennwände (40, 42) umfasst, zwi-
schen denen eine dritte Kammer (44), insbesondere
Absorptionskammer, gebildet ist.

10. Schalldämpfer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zwischen der ersten und der dritten Kam-
mer (36 bzw. 44) vorgesehene Trennwand (40) eine
Perforierung (46) aufweist, über die die erste Kam-
mer (36) mit der dritten Kammer (44) in Verbindung
steht, und/oder dass die zwischen der zweiten und
der dritten Kammer (38 bzw. 44) vorgesehene
Trennwand (42) nicht perforiert ist.

11. Schalldämpfer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Eintritts- bzw. Austrittsrohrstück (24) eine
Perforierung (48) aufweist, über die es an die erste
Kammer (36) angeschlossen ist.

12. Schalldämpfer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Einsatz (30) ein oder mehrere weitere fest
mit dem Stützelement (32) verbundene Rohrstücke
(50, 50’) umfasst, die jeweils über eine Perforierung
(52) an die erste Kammer (36) angeschlossen sind,
sich durch das Stützelement (32) bzw. die dritte
Kammer (44) sowie durch die zweite Kammer (38)
hindurcherstrecken und jeweils in einer in der zwei-
ten Stirnwand vorgesehenen Gasaustritts- oder
Gaseintrittsöffnung (22, 22’) münden.

13. Schalldämpfer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Eintritts- bzw. Austrittsrohrstück (24) das
Stützelement (32) bzw. die dritte Kammer (44)
durchsetzt und mit seinem zweiten Ende in die zwei-
te Kammer mündet.

14. Schalldämpfer nach einem der vorangehenden An-
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sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Einsatz (30) ein Resonanzrohrstück (54)
umfasst, das mit einem Ende in das zweite Ende des
Eintritts- bzw. Austrittsrohrstücks (24) eingesetzt
und mit seinem anderen Ende in die als Resonanz-
kammer ausgebildete zweite Kammer (38) mündet,
wobei vorzugsweise das Resonanzrohrstück (54) in
der zweiten Kammer (38) über wenigstens ein Ver-
bindungselement (56) an wenigstens einem in eine
Gasaustritts- oder Gaseintrittsöffnung (22, 22’) mün-
denden Rohrstück (50, 50’) abgestützt ist.

15. Verfahren zur Herstellung eines Schalldämpfers
nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zumindest im Wesentlichen im Gehäuse
(12) unterzubringenden Schalldämpferelemente
einschließlich des Eintritts- bzw. Austrittsrohrstücks
(24) als insbesondere formstabiler Einsatz (30) ge-
trennt vom Mantel (14) vorgefertigt werden, dass der
Mantel (14) mit einer in eine Mantelstirnseite mün-
denden Aussparung (28) gefertigt wird, dass eine
die Abgaseintritts- bzw. Abgasaustrittsöffnung (20)
aufweisende Verschlussplatte (26) getrennt vom
Mantel (14) gefertigt wird, dass der Einsatz (30) von
einer an die Aussparung (28) angrenzenden, an-
schließend durch eine Stirnwand (16) verschließba-
ren Mantelstirnseite her in Längsrichtung (L) des Ge-
häuses (12) in den Mantel (14) eingeschoben wird
und dass die im Mantel (14) vorgesehene Ausspa-
rung (28) anschließend durch die die Abgaseintritts-
bzw. Abgasaustrittsöffnung (20) aufweisende Ver-
schlussplatte (26) verschlossen wird, wobei die Ver-
schlussplatte (26) mit dem Mantel (14) verbunden,
insbesondere verschweißt wird.
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